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Aufnahmeverfahren ukrainischer Kriegsflüchtlinge an sächsischen 
Schulen 

Sehr geehrte Schulleiterinnen, 
sehr geehrte Schulleiter, 
 
wie im Schulleiterbrief des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) vom 
8. März 2022 an die Schulen in öffentlicher Trägerschaft bereits beschrieben 
(s. Anlage 1), sollen ukrainische Kinder und Jugendliche in Sachsen nach An-
meldung schnell einen Zugang zu schulischer Bildung erhalten. Auch Schulen 
in freier Trägerschaft bitte ich, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an dieser 
humanitären Herausforderung zu beteiligen.  
 
Um zunächst einen geordneten, einheitlichen Zugang zu Schulen zu gewähr-
leisten, hat sich das Sächsische Staatsministerium für Kultus mit dem LaSuB 
auf folgende Grundsätze verständigt:  
 

1. Alle ukrainischen Kriegsflüchtlinge im schulpflichtigen Alter, die 
nicht in zentralen Aufnahmeeinrichtungen der Landesdirektion un-
tergebracht sind, können sich ab sofort bei den Standorten des  
LaSuB für die Aufnahme an sächsischen Schulen anmelden.   

2. Zuvor soll eine Registrierung bei der zuständigen Ausländerbe-
hörde erfolgt sein. Soweit dies nicht möglich ist, muss die Regis-
trierung umgehend nachgeholt werden. 

3. Im LaSuB oder an einer von diesem beauftragten Stelle werden die 
für die Schulaufnahme in Sachsen notwendigen Daten erhoben  
(s. Anlage 2). 

4. Im Anschluss daran erfolgt durch das LaSuB unter Berücksichti-
gung der verfügbaren Kapazitäten zeitnah die Zuweisung an eine 
konkrete Schule. 

5. Die Schulaufnahme erfolgt durch Sie, die Schulleiterin oder den 
Schulleiter vor Ort.  

6. Aufgenommene Schülerinnen und Schüler bitten wir zur weiteren 
Planung sowie zum Monitoring der Prozesse zunächst täglich bis 
14 Uhr im Schulportal zu erfassen.  

7. Auch Schulen in freier Trägerschaft wird der entsprechende Zu-
gang zum Schulportal ab 16. März 2022 eröffnet. Wir bitten darum, 
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dass sich alle Schulen in freier Trägerschaft an dieser Berichterstattung beteiligen, 
um einen vollständigen Überblick über die Aufnahme von Kriegsflüchtigen an Schu-
len in Sachsen zu gewährleisten. 
  

Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, für uns steht fest, dass pragma-
tische, auch unkonventionelle Lösungen notwendig sind, um diesen neuen Herausforderungen 
Rechnung zu tragen. Das geht nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Die Mobilisierung 
im Land ist enorm, die humanitäre Hilfe einzigartig. Die Aufnahmebereitschaft an Ihren Schulen 
und die damit verbundene Unterstützung ist auch mit Blick auf die letzten zwei Jahre ein Zeichen 
anhaltender Solidarität und Menschlichkeit, wofür ich Ihnen meine Hochachtung zolle und ganz 
herzlich danke.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Werner Glowka 
Abteilungsleiter 
 
Anlagen 
Schulleiterschreiben vom 8. März 2022 
Formblatt zur Schulanmeldung  


